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 Veröffentlicht am 25.03.2009

Norm

KO §102

Rechtssatz

Nicht auf Leistung gerichtete Ansprüche, welche die Konkursmasse aber dennoch betre3en, sind ungeachtet ihrer

Eigenschaft als Konkursforderungen nicht anzumelden, sondern - gegebenenfalls nach Aufnahme eines

unterbrochenen Verfahrens (§ 7 Abs 1 und 2 KO) -gegen den Masseverwalter durchzusetzen.Nicht auf Leistung

gerichtete Ansprüche, welche die Konkursmasse aber dennoch betre3en, sind ungeachtet ihrer Eigenschaft als

Konkursforderungen nicht anzumelden, sondern - gegebenenfalls nach Aufnahme eines unterbrochenen Verfahrens

(Paragraph 7, Absatz eins und 2 KO) -gegen den Masseverwalter durchzusetzen.
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